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A Bluuck der abklag
ent veriwarung schrisst des Durchleuchtig⸗1

en vnd Hochgebornen Fürsten vnnd Hern Herin Hein⸗
richen des hailigen Römischen Reichs Burggraffen zu
Meich en Graffe zum Hartenstein / Herr zu Plawen vñ

Gera / Römischer Ro : May : Rath Camerer vnnd der

Cron Behaim oberster Cantzlers an stat jetzhochstgdach⸗
ter Ko : Hay: vnsers allergenedigsten Herrn / vnddann
des Durchleuchtigsten Hochgebornen / Fürsten vnnd

Hern Mer in Moritzẽ Hertzogẽ zu Sachsen / des heyli⸗

gen Rö : Reichs Ertzmarschalck / vñ Churfürst
Candgraffen iñ Thuringen vñ Marggraffen zu

Meissen rc . gegen auch dem Durchleuchtigen
Hochgebornen Fürsten vnnd Herrn Hern

Albrechten dem süngern Marggraffen zu

Brandenburg .rc. zu Stettin vñ Pomern
der Cassuben vnnd Wenden Hertzogen /

Burggraffen zu Nüremberg / vnnd

. Fürsten zu Rügen . rc.
8

Auß gangen zu Osterrode den ersten



des heiligen Aomischen Reichs Burggraff zu Meichsa,—
Graffe um Darrenstein / ter : zu Blawen vnnd Gers /
Asmischer Rs: day : Rath / Camerer vnnd der Cen
Behaim oberster Cantzler / aus jetzt hochstged achterRA.

May: vnsers aller genedigisten Herrn / sonderlich haben
Sen beuelch / vnd von den selben genaden . Wir Molt
Hertzog zu Sachsen des heyligen Ro : Reichs Erz

r

marschalck vnd Churfürst / Landgraff inn Thüringen
/

Marggraffe zu Meissen rc . für ons fel. Tln
dem Fochgebornen Fürsten Herrn Albrechten dem jun
gern Marggraffen zu Brandenburg zu Stettin Pe⸗

mern / der Cassuben vnnd Wenden Hertzogen / Burg
graffen zu Nůremberg vnd Fürsten zu Kügen / hien
offentlich kunt vnd zu wissen / Wiewol im hayligen Ale
mischen Reichs / neben andern guten ordnungen vnd
satzungen fürnemlich auch der gen rid durch
14 f auch der gemeine Landefrid durch
die ene Rayserlich Mayestat vnsern aller genebig
ken Hern mit bewilligung aller Stendt des Neichs /au
gerichtet / vnd darinnen wolbedechtlich beschlossen / vol⸗
ↄident / vnd durch alle Stendt zugesagt vnnd bewilig /
— sich ein jeder an gleich vnd 2 —— lassen /vnd
Ne den andernbeuehden / bekriegen / oder beschedigen

sol/ wie dann auch der halben gericht vnd recht im Reich
auffgericht / das auch keiner das jhenig so er gleich besugt / zu sein vermeint / thatlich vñ at 4

Flein nt / thatlich vñ aigner gewalt suchen /
Sondern sich der ordenlichen mittel Harten gebrauchenvnd halten soll / vnnd dann daneben die höchste vnuer
tmeidenliche notturfft deß Reichs Tentscher Kation /o
ein gute zeit hero durch semmerliche 2 lie / zum eusser⸗

N geschwecht vnnd erschöpfft worden zum
sͤchsten erfordert / das sich ein seder soschen gen di⸗
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Fürsten im Reich / allen müglichen genedigen

Candtfriden gemeß verhalte / vnd kein weittere vnru e
oder empörung im Reich oxwecke .

Derhalben dann auch da der süngst ergangen Krieg
im Aeich erstanden / die hochst gedachte Königkliche
May : mit zuthun Churfürsten vnd 8 ange⸗
went / das derselb fürderlich gestillet / vndwiderumb fridt
vnnd ruhe zu auffnemung vnnd wolfart / des gemeinen
Vatterlandts 8 werden / darinnen sr May :
auch bey allen andern Fürsten Teutscher Nation / die
solchem Krieg verwant gewesen gehorsame volg gehabt ⸗
vnd mit genedigster / vñ freundtlicher zu lassung / hochst⸗
gedachter Ray : May : einen vertrag inn der Statt

Passaw auffgerichtet / darinnen allerley miß verstande
vnter den Stenden des Reichs auffgehoben / auch vnter

anderm sonderlich fürsehen / das ein jeder vnter den sel⸗
ben damals erforderten Stenden den andern bey 7chem auffgerichtem vertrag / vnd dem seinen nicht allein

gerüigklich bleiben lasse / Sondern auch gegen andern
dobey Schutzen vnnd handthaben sollen / mit fernerer
außfürung / wie es auff dem fall der not / mit der hilff inn

krafft des Landtfridens / vnd solches vertrags solte ge⸗

halten werden . 25
5

So habt doch sr Marggraff Albrecht solchem dem
heyligen Reich notwendigen vnnd nützlichen / auch an 5

sme . gleich messigem vertrag / eweres thails damals

nicht allein nit annemen / Sonder auch an etlich ansehen⸗
liche Chur vnd Fürsten / vnuerholen schreiben dörsfen / der
selbige vertrag / reichte der gantzen Teutschen Nation zu

vnwiderbringlichem nachtheil vnd verkleinerung / were

mut so jr zu erhaltung fridens / vnd ruhe imReich vnnd
/ ͤ

auch mehr für ein verreterey der Teutschen Nation / dañ
für einen vertrag zu halten / dardurch jr dann ewer ge⸗

8 5 85N 25



zu desselben wolfart traget scheinbarlich genug z aer
nen geben .

„ e
VP ob jr wol nach vilfeltiger verherung / plünderung /vnd Brandschatzung einen grossen theil deß Reinstrams

letzlich do jr vermerckt / das man euch inn Franckreich
eweres willens nit hat pflegen wöllen / vnd gleich wol die
Ray : May : mit Kriegß volck stattlich gefast gewest /
widerumb außsönung bey jrer May : angesucht / die se⸗
big auch erlangt / darinnen jr dann ( wie das werck her⸗
nach selbst auß weiset) fürnemlich darauff gesehen / wier
die bestettigung der angemasten vertreg / mit den beden
Bischoffen vnd Reichs Stenden / Bamberg vnd Wirt
burg / durch vngleichen bericht außbrengen möchtet / dal,
durch aber euch gleich wol von jrer Kay : May : nicht
nachgelassen oder erlaubt worden / solcher vertreg hal
ben aigner gewalt vnd mit der that etwas für zu nemen

So habt jr euch doch solcher jrer Kay : May : Conf .
mation als baldt mißbraucht / vñ die obgemelte Bischofftdurch ewer Statthaltere vnd Räthe zu mehr malen zum
hefftigsten betrohen lassen / ste durch das ManßfeldischAriegßvolck / vnnd den von Oldenburg zu haltung der
bestimpten vertreg / mit gewalt anzuhalten / wie solchs
etliche gemelter ewerer Statthalter vnd Rethe / schreiben
weitter besagen / jrhabt auch darauff ewer Kriegßvolckso jr nach dem abzug vor Metz geurlaubt / eben diser vr⸗
sach halben vmb Ostern wider zu euch bescheiden .Ob sich auch gleich bemelte Bischoff / vñReichs Sten⸗
de zu vil malen genugsam erbotten / vor der No : Kay :
vnd Kö : May : auch Churfürsten / Fürsten vnnd Sten
den /oder aber vor dem Ray : Camergericht / oder woes
lich sonst geburt Rechtliche vnd gůtliche erk anenus / ewe⸗

ren furgewenten zuspruch / vnd forderung halben zu ge⸗
dulden/ vnnd sonder lichen inn der gůrlich en vnterhen
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jung zu Heydelberg sich der massen vernemen
lassen

/ das

sich nicht allein dievnterhandlungs Chur vnd Fürsten /
sondern auch die Ray : May : selbst lauts jrer May : der

wegens gechonen schrelbens / mit jrem erbieten wol zu
friden gewesen . So habt jr doch vber vñ wider solches

alles / sieaus aignem gewalt / mit Heeres krafft vberfal⸗
len / jreLandt / vnnd vnterthane zum theil eingezogen /

darinnen auch etlicher Weibs personen / vom Adel nit

verschonet / vnnd zum theil hart geprantschatzt vnd ge⸗

— — nicht allein jnen / sonder auch der Statt
Türemberg als die jnen vermög des Landtfridens / vnd

jrer auffgerichten ainigung hilff geleistet etlich vil Schlös⸗

8 Dörffer / auch innetlichen der selbigen die

eut mit geprant / vnnd vber solchs alles etliche fürneme
alte vnd verlebte Burgere / als für Geisel der auffgeleg⸗
ten vnmüglichen Brandtschatzung / mit euch hinweg ge

nommen / vnd die selbigen euch einen so weiten weg gar /
inn Nider Sachsen gantz Tyraunischer / vnd zuuor inn

Teutscher Nation / nicht erhörter weis nach füren lassen /
f zu dem das sr auch der gemeinen Frenckischen Ritter⸗

schafft one ainigen vnterschiedt / ob sie gleich euch selbst /
dder andern die mit ber sachen nichts zu thun haben /

verwant / gantz vnbillicher weis abgesagt / auch die

Reichs Statt Schweinfurt / dem heyligen Reich zu

nachtheil / vnnd der armen Statt / zu vnuerwintlichem
verderb eingenommen / vnd mit Kriegßvolck besetzt / vnd
durch solchs alles den gemeinen Friden / sonderlich der
ende dermassen zerrüttet / vnddagegen einen solchen vn⸗
friden /empörung / jammer vnd schrecken im Reich ange⸗

eærcchtet / der gleichen hieuorn inn vilen langen saren / von
keinem Teutschen Fürsten erfarn is te .

¶ Daneben habt sr auch der hochstgdachten Kör c May:
¶ vnbedacht das jr der selben vber de wan
. .

N 4 3 0



auch mit Lehenschafft vnnd Erbainigung zugethan
on zweiffel zusonderem trutz vnd ver achtung nicht allein
durch ewere Reutter / auff jrer Königlichen May : Cron
Behaim obrigkait 921 vnnd boden straiffen lassen/
sondern auch jrer Rö : May : vnd der Cron Behaim as⸗

enthumb vnd dero von Nüremberg Lehen / an vilen
Schlossern / Stetten vñ Flecken / gleicher weis mit brandt⸗
schatzung / Brandt / vnd Blünderung zum beschwerlich⸗
sten angegriffen / vnd beschediget / auch daneben vil an⸗

3 vnterthanen / der ende eines theils vmbge⸗
racht / eins theils inn das eusserste verderben gesetzt .

Vnd darzu jrer Ko : May : aigne vnterthanen / so se
denen von Nüremberg zu Schutz / vnnd Schirm rer
Cron Behaim vnd der selbigen zu gehörigen / Landen
aigenthum vnd jrer Lehen / vnd sonst zu niemandts be⸗
schedigung zu bestellen erlaubt / Feindtlich angegriffen /

ie selbigen nider gelegt / vnd souil gehandlet / das sie sich
an euch ergeben / vnd mit verlust srer hab vnd Rüstung
widerumb anheim ziehen müssen .

Vber das so erhalt jr ( vngeachtet aller lehen / erbai⸗
Rigungs vñ anderer verwantnus ) etliche derRörcHay :
vnd srer Cron Behaim offentliche Rebellen vnd Feindt /
vnuerholen bey euch / vnnd solt euch vnterstehen deren
noch mehr an euch zu hengen / neben dem das auch jr vñ
die eweren rer Ko : May : vnnd der Cron Behaim hal⸗
ben vil seltz amer vnd betrolicher reden / euch vernemen
sollet lassen / zu welchem allen jr Ro : May : euch nie kein
vrsach gegeben / sondern vil mehr euch inn allen eweren

— — zeit mit genaden befürdert / vnd vnangese⸗
en das jr vergangnes jars obberürt jrer May : aigen⸗

thumb zum theil auch feindtlichangegriffen / euch gleich
wol genedigklich vermanet / euch auff dem vorstehenden
tag zu Franckfor der massen inn die sachen 30 schich



auff das die selbig gůtlich hingelegt wer den / vnd künffti⸗
ge weitterung verbleiben möchte .

keiner vnfreundtschafft ainige billiche vrsachen geben
/

8 vil mehr allerley freundtliche gutthaten erzeigt
haben / So wist jr euch doch zuerinnern / wes jr euch
im abzug vor Franckfort ( do wir nach angenommenem
Passawischen vertrag der gemeinen Christenheit / zu gu⸗

tem vnd No: May : zu vnterthenigstem gefallen mit

vnserm domals habendem Kriegßvolck wider den Erb⸗

eindt der Christenheit /den Türcken inn Hungern zu zie⸗

en bewilligt ) mit abpracticirung desselben vnsers

EKriegßvolcks vnnd sonst inn andere mehr weg / vns zu

nachtheil vnd gefahr / vnterstanden / auch wie mit gantz
beschwerlichen worten jr vnser hernach gegen ewerem

Kriegßvolck vnd sonst an vilen orten gedacht habt / wie
dañ auch inn obgemelter Schrifft / des D ver⸗

trags halben bey den worten / dauon Verreterey der

Teutschen Nation gemelt / niemandt anders dann obge⸗

wie wol wir euch gleicher gestalt / die zeit ——
lebens 31

Sachter 1 freundtlicher lieber Oheim / vndSchwager
Heinrich vnnd wir namhafftig gemachtBurggra

findt . ü „ 5 8 .

So ist vns auch vnuerborgen / was man bey den ver⸗
samleten Manßfeldischen hauffen / verschinen Winters
als der noch im Landt zu Braunschweig gelegen / eben

u der zeit do wir wider den obgedachten Erbfeindt den
ürcken / inn der Kö : May : dienst inn Hungern ge⸗

west / wider vnsere landt vnd leut / gern practicirt hettet /
wo man allein bey den leuten / die volg haben het mögen .

Als jr auch hernach bey der Ray : May: vnserm aller

deen e Hern / zu aussönung kommen / wissen die

sbenigen so domals im Leger vor Metz / vnd vmb 9ge welt

So vil aber vns den Churfürsten zu Sachsen antrifft / 5



gewest / wol zu berichten was er beschwerlicher vnd zun

theil ehrenrüriger /auch betrolicher wort / jr euch vnsernt
I auch vnserer Landt vnd leut halben / zu vilmalen verne⸗

0

5
9 men habt lassen .

*

Vnd wiewol wir euch zu ewer wider anheim kunsst /

derhalben / vnd was wir vns sonst zu euch nesehen solten haben / vmb erklerung geschrieben / So habt
10 jr vns doch e beantwortet / was jr von

1 vns vnd andern hohes vnd nidern Stands geredt / das
1 wist jr euch wol zuerinnern / stündet auch deß inn keinen

laugnen aber auff das / wes wir vns künfftig zu euch sol ⸗
9 ten zuuersehen haben / habt jr euch dermassen vernemen

„ lassen / das wir kein gewißheit daraus schöpffen haben
1 mogen . 1

1 Bann ob jr gleich hernach von Heidelberg aus / mit

. vbergehung vnsers vorigen schreibens / vnd gesuchter e

7 klerung allerley an vns / zum theil von andern hohes
N standts Personen geschrieben / dar durch jr vileicht ein

0 mißvertrawen zwischen etlichen 8 Herrn / vnnd
0 Freunden vnd vns zuerregen verhofft / So haben wir

2*

10 vns doch dasselb nit hoch können bewegen enM Aber auff das senige so jr ye zu zeitten sonst
duch

l schickung oder schrifften an vns gelangen lassen / haben
ee wir euch jeder zeit der massen beantwortet / daraus jr zu

in befinden / das wir euch zu Fridt vnd ruhe im Reich gera⸗
N ten / vnd von dem verderblichen Kriegß wesen abzusta⸗

hen vermanet / vnd daneben für vns / vnd vnsere vnter⸗

1 thanen vnd verwante allein fernere notwendige erk
. rung gesucht . 8 4

Vnd wiewol inn einem schreiben so sr verschiner zent
dem Hochgebornen / Fürsten Herrn Jochimen Marg

Pc 3 Brandenburg Curfürsten rc . vnserm freund 1

lichen lieben heim / Schwagern vnnd Buder177

1
8 3
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schickt / allerley erbieten vnsernt halben gesetzt /So habt
jr doch daneben desschreibens halben von dem Passaw⸗
ischen vertrag / auch andere puncten mehr / vnser ehr vnd

glimpff belangent / der massen ein fürung gethan / das
wir dar aus ewer gemüt vnd zu naigung gegen vns wol
vermercken können / welchs jr aber hernach im wer

noch ferner bewisee n
Dann ob jr vns wol verschiner zeit etlich mal freundt⸗
lich geschrieben mit einfürung allerley frembder sachen /
so habt jr doch inn etlichen eweren letzten Schrifften / al⸗
le mal mit angehenckt / das wir die vnsern so diser zeit iñ
der ainigungs verwanten zu Francken / dienst besoldung
vnd Aidt zu jrer Defenston seindt / fürderlich wider ab⸗
fordern solten / one zweiffel der maynung / wañ wir solchs
nicht theten / das jr vngeachtet / alles eweres freundtlichen

erbietens jeder zeit zu ewerer gelegenheit daraus vrsach
gegen vns vnd die vnsern / feindtlich zu handlen suchen

Môͤchte e : : 4 190 h 2 d

Das auch ewer gemüt gegen vns so freundtlich nit ge⸗
standen / als wol die wort vnd schreiben gelautet / solchs
erscheint vnter anderm auch / aus dem das sr baldt dar⸗
auff stilschweigendt / vnnd vnser gantz vnersucht

dem

alten herkommen / zu wider mit ewerem Kriegßvolck
durch vnser vnnd des Hochgebornen Fürsten / vnsers

freundtlichen lieben Bruders / Hertzog Augusten zu
Sachsen Fürstenthum gezogen .
Vnangesehen auch das jr euch hochberümbt / vnd ei⸗
nen glimpff schöpffen wöllen / wie solcher ewer durchzug
one vnsern / oder der vnsern schaden beschehen /Mann
nun schon dasselb also were / als wir doch vonetlichen

der vnsern vil eines andern berichtet / sokonten wir doch
solchs nit so hoch ewerem guten willen / als ewerer ande⸗
rer gelegenheit dardurch jr ewern vortheil gesucht / zu
0 0 b rechnen /
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rechnen /Dann man weis wol wie muedt die eweren da⸗
mals gewest /vnd wie hefftig jr geeilt / zu dem das auch

euch vnuerborgen gewest / ob jr vns gleich mit solchem
ewerem abgehelligtem Kriegß volck / angreiffen würdet /

ö

das wir dagegen leichtlich gefast werden / auch im fal
der noth das ander Kriegßvolck aus dem Candt zu
Francken an vns brengen könten / zu dem das jr auch

ewer vorhaben /diß fals one zweiffel bis auff eweren wi⸗

der zug gespart / wie sich dann etzliche der eweren vnuer⸗
holen haben hören lassen / das sie vns vnd die vnsern

erst

zm wider zug recht daheim suchen wolten .
So ist es auch die warheit / vnnd jr seit es inn eweren

an vns von Braunschweick / aus gethonen schreiben
selbst gestendig / das jr inn solchem ewerem durch zug /
vnsere schutz verwanten der Statt Erffurdt Dörsser /
etliche geplůndert / so seint auch inn vnsers freundlichen
lieben Bruders / Hertzog Augusti Ambt Weissensehe /
durch die ewern etlicher Personen / erbarmlich vmbge⸗
bracht / auch nit weit von Beuchlingen zwen vom Adel
allein darumb das sie sich auff vns beruffen / von den

eweren gescplacn
vnd gefangen worden .

Wir haben vns aber gleich wol auch dardurch nicht
wöllen zu vnfreundtlicher handtlung / wider euch bewe⸗

gen lassen / eher dann wir vns bey euch selbst / eweres end⸗

lichen Pan er vnnd vnserer verwanten halben/
auch ob zwischen euch / vnd ewerem widertheil noch ai⸗

nige hoffnung zu gůtlicher handlung / oder sonst zu recht
vnd der billigkeit eweren halben sein möchte / genugsam⸗
lich erkündenten / vnnd haben euch derhalben einschrei⸗
ben so wir noch vor obberürtem ewerem durchzug durch

vnser Landt /zu ferner erklerung vnsers gemüts stellen
lassen / zugeschickt / darinnen wir euch zum theil vm

weittere erklerung vnser selbst /vnnd vnserer ve e
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halben geberten / zum theil zu abstellung des Rriegß vnd
annemung der vorstehenden gutlichen handtlungen zu

Franckfort trewlich vermant haben .

Was spitziger vnd anrüriger antwort / vns aber dae ?
rauff von euch hinwider begegnet / vnnd wie stracks jr

darinnen setzt / das jr euch gegen vns weitter dann zunor
nit zu erkleren bedacht / Item waser gestalt jr die vn ;

terhandtlung darzu wir euch vermaner / als parteyisch
angezogen / das alles weiset dasselbig ewer schreiben
nach der leng auß / Daraus wir dann anders nichts
verstehen können / dann das ewer fürhaben sey nicht al
lein mit den ainigungs verwanten inn Francken / keinen
billichen fridt anzunemen / Sondern auch zu ewer gelen

genheit / vnser selbst / vnd vnserer ainigungs vnnd schutz
verwante / weil jr euch der selben halben weitter zu erkle⸗ i
ren inn waigerung stett nicht zuuerschonen / wie jr dann
solchs der Statt Erdfurt / alsvnserer Lehen vnd schuz J
verwanten halben außtrücklich / von euch geschrieben /
vnd gegen andern baldt hernach im werck bewisen . 5

Dann jr habt das Stifft Halberstat / darüber vn
( wie euch wol wissentlich ) von der Kay : May : der

Schutz beuolhen ist / neben andern zugefügten beschwe⸗
rungen / vm̃ ein treffliche Summa gelts geprantschatzt

/

nichts dester weniger darüber des Stiffts Veldt / Clostern
plandern lassen . 3
Dem Ertzstifft Magdenburg / so vns gleicher gestalt

1 mit Schutz ver want / habt jr mit grosser betrangung
etlich vnnd zwaintzig tausent gülden abgefordert .
2 Dergleichen habt jr den beden Reichs Stenden Nort⸗ .
hausen /vnd Müͤlhausen / so auch inn vnserm

Schutz

1
b i sein⸗



sein / anfencklichen abgesagt / vnd ob jr wol hernach auff
jr fürgewendt entschuldigung etlicher massen dauon ab⸗

gestanden / so habt jr doch von jnen ein Summa gels

h Fu demhabt jr dem Hochgebornen Fürsten / vnsern
1

Banden ger lieben Ohaim / 3 vnnd Bruder /
. Hertzog Heinrichen zu Braunschweigk / mit dem wir zu

0 beschutzung vnser beder seits / Landt vnd leut inn gag
1

vnuer weißliche vnd dem Passawischen vertrag
vnab⸗

5 brüchlicher verainigung stehen / So baldt wir euch daa
selbig durch vnserschreiben vermeldet / vnnd sein lieb ir
vnsern ainigungs verwanten angegeben / mit Fewer v
Schwert angegriffen .

51

1 Welchs je alles obberürtem ewerem vilfeltigem zu⸗
c ( schreiben vnd gegen vns gethonem erbieten gantz vnge⸗
10 meeß vnd zu wider ist . N

Ob dann wol die hochstgedachte Ko : May: auch nit
vnd vnsere mit verwante nichts liebers wolten / dañdas
wir aller Kriegßvbung / sonderlich inn vnserm gemeinen

r Vatterlandt Teutscher Nation hin füro vberig sein / vnd
e aller zwispalt vnd miß verstandt / durch fridtliche oder

e rechtmessige wege / bey gelegt werden möchte derhalben
„ wir dann ( auch one rhum zu melden ) sonderlich nach

1 auffgerichtem Passawischen vertrag / für vns selbst/vnd
ꝑ—“ ) neben andern vnsern Herrn vnd freunden auff alle mug

NN liche mittel vñ weg gedacht / damit die vrsachen zu künff
C 0 tiger vnrube im Reich / vnd sonderlich inn diser Landt⸗

0 art gentzlich auffgehaben / vñ hinweg genommen möch⸗
0 . ten werden / wie vns dann vil Stendt auch vnter an⸗

dern die HraunschweickischenJunckern / so zumtheil setzo
bey euch fein / dessen selbs zeugnus geben müssen / das es

an vnserer treulichen vnterhandtlung . vnd wer manuN 5 i zum



zum friden vnd vertrag nit gemangelt vnnd das wir
nen aller seits jr wolfart gern gegönnet / sie auch durch
vnsere gütliche vnterhandtlung / gern darzu gefürdert

hetten auch die Rs : May : vnd wir / niemandts Landt
i noch leut begeren oder auch sonsten / ainigen particular

nutz / oder vortheil suchen / auch wol wissen / das der selbi⸗
ge . euch wie jr hiebeuorn selbst geschrieben / nicht zu
finden . 5

ee

Dieweil jr aber den Krieg sonder zweiffel zu ewerem
mercklichem vortheil / vnd zu hochstgedachter jrer Ro :
May : vnd vnserm trefflichem nachtheil vnnd gefahr /
nun mehr inn dise landt gewendet / auch jr vnnd die ew⸗
ern sich mit worten vnd der that / souil vernemen lassen /
daraus wir wol zuuermercken / ob wir schon jr Rönig⸗
klich Mayestat vnd vns derselben vnd vnsern Landen /

vnd leut ein zeit lang bis zu ewerer besseren gelegenheit8
verschonen möchtet / das jr doch vnsere verwante vnnd

benachbarte / so vns mit Erb oder ander ainigung zu

N vnnd vns derhalben die selben also hin ziehen zu
assen nit gebürt / nicht zuuerschonen gedenckt / wie jr

dann der selben etzliche als obsteet / mit der that alberait
angegriffen habt / jr euch auch vber vorig ewer Kriegß⸗
volck / gleich wol wie wir bericht / vnnd anderer grossen
Potentaten angemast / nachmals vmb ein mehrer vnd
solche anzal Kriegß volckbewerben sollet / das euch an⸗
derst dann durch Raub Plünderung / Brandtschatzung

vnd beschwerung anderer Stendt / zu erhalten vn⸗

müglich / dardurch dann was im Teutschen Landt
noch vberig auch vollent verheret vnnd verderbt müste

werden / welches one zweiffel manchen ehrlichen Man
vnter ewerem hauffen / den jr mit anderer gemachter
hoffnung jetzo inn eweren dienst bewogen / mit * 52 e
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felbst leidt sein wůͤr det / Vnnd dann aus dem alleman⸗
genscheinlich / das obberürt ewer fürnemen nicht allen
( wie von euch angegeben würdet ) die ainigungs vir⸗
wanten inn Francken ( wiewol euch solchs auch widerdie selben vber obgemelt jr erbieten nicht gepürt sondern
auch andere vnschuldige / die mit den sachen nichts zu
thun / betreffen will / Vnd also zu einem gemeinen ver
derben eins Landts vnd Standts / im Reich nach dem
andern gerichtet wie jr euch dann offentlich / mehr dann
an einem ort vernemen habt lassen / wo jr nichts solt ha⸗
ben / das andere auch nichts behalten solten /dardurch e
letzlich an hochstgedachte Rönigkliche Mayestat / vnnd
vns auch kommen möchte / wie jr dann dar zu nach ewe⸗
rem gefallen vnnd gelegenheit leichtlich vrsach fin den /oder nemen möchtet / als berait gegen andern anch
geschehen .

„ „

So können jr Königklich Mayestat auch wir vnnd
vnsere mit ver wanten als one thum nicht die wenigsten /
glider des heyligen Römischen Reichs / aus oberzelten
billichen auch notwendigen vrsachen / vnd sonderlich wel

ein gütliche vermanung / handtlung oder Rechts ck.bieten bey euch angesehen will werd en wir auch vermögder mit dem Hauß zu Brandenburg / habende n Erba
nigung ewer zu gleich vnd Recht nicht mechtig sein / vnd
jr vber solchs alles die hochstgedachte Königkliche Ma⸗
yestat inn jrem aigenthumb an etlichen Schlössern / Stet
ten vnd Flecken / vmb Nuremberg / auch obbemelte vn⸗
sere ainigung vnnd Schutz verwanten / obberürter ge⸗alt feindtlich angegriffen / nicht vmbgehen / die inn al⸗

em Rechten zugelassenen gegen wehr vnd Defenston / zu
hintertreibung vnd abwendung / solcher ewer vnrecht⸗
messigen vnd der gantzen Teutschen Nation dae



lichen Kriegß empörung im namen Gottes an die hand
zu nemen / vnnd dar durch mit Gottes genediger verlei⸗
hung des gemainen Vatterlandt / von weitterer ver⸗

herung / ver wüstung vnd verderbung / souil müglich zu⸗
erretten / vnnd zu wider auffrichtung gemeines fridens
vnd ruhe im Reich vnsers theils bang dre be auch
rer Mayestat Cron Behaim / vnnd vnser ederseits
Candt / vnterthanen / ainigungs vnd Schutz verwanteW.

von der vorstehenden gefahr / schaden vnnd verderben /
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zuuerhůten vnd zu versichern / wie wir vns dann solchs
zuthun / vermög des hailigen Reichs außgekünten
Landtfriden / satzung vnnd ordnung nicht allein befugt /
sondern auch schuldig zu sein achten / auch vnserer son⸗
derbaren habenden Erbainiqung nach / inn solchen
vnnd dergleichen fellen billich ein ander Nathlich / hilff⸗
lich vnd beystendig sein sollen / zuuorderst / dieweil etlichen
Chur fürsten vnd Fürsten / vnd vnter den selben auch vns
von dem Kayserlichen Camergericht / bey peen der acht
gebotten / obgemelten ainigungs verwanten inn Fran⸗
cken zu zu ziehen / vnd jnen hilff vndrettung zu thun .

Wie dann auch die hochstgedachte Ro May : wir
vnd andere vnsere mi verwanten für gewiß wissen / vn⸗
geachtet / das jr euch vmbmehrers scheins willen / inn be⸗
stallung eweres Kriegßvolcks der Kay : Mayestat na⸗
mens mißbraucht / das jr Ray : Mayestat an solchem
ewerem thetlichem fürnemen kein gefallen tregt / wie sie
sich dann des hiebeuorn gegen euch selbst / auch vns vnd

tzem weitter erfarn werdet.
andere genugsam erklert / vnd jr sonder zweiffel inn kur⸗

ere mit verwante nach gelegenheit der sachen / 1 —8

8
5
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Vnd wiewol hochstgedachteAz: ayestat / vns vnd
vn
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weil jr Königlich Mayestat / vnd wir allein den gemei⸗
nen der Teutschen Nation vnsers geliebten Vatter ;
landts / auch vnsern vnnd der vnsern sonderbaren scha⸗
den zunorkommen / vnd niemandts one vrsach zu belei⸗
digen begern keiner sonderlichen ver warung derwegen /
von nöte .

So thun doch zum vberfluß / Wir obgemelte Burg⸗
graff HDeinrichen zu Meichsen / auß obberürter Nö:
Mayestat sonderlich habenden beuelch / vnd von wegen
der selben / vnnd wir der Churfürst zu Sachsen für vy
selbst vnd von wegen aller anderer jrer No : May : vnd
vnserer mit verwanten Fürsten vnnd Stendt / auch fir
die Fürsten / Graffen / Herrn / dievom Adel / vnd inn ge⸗
mein all vnser Kriegß volck so jetzt bey vns / oder nach⸗
mals bey vns sein werden möchte / auch sonst für all an⸗
der vnsere zugethane vnd verwante / vnnd von weß we⸗

gen wir vns sonst weitter billich verwaren sollen / gegen
euch vnd all ewer verwanten vnd Kriegs volck / so euch
zu solchem verheren vnd verderben / der Teutschen Na⸗
tion des gemeinen Vatterlandts / euch zu solcher vner⸗
hörter grausamer Tyranney Stifftung jammers vnd
elendts als obstet / setzo oder küufftiglich helffen / vnd wer
euch sonst mit Rath / that vñ hilft / wider vns anhengig /
oder ver want sein würdet / hiemit inn bester form / als
sich solchs von ehren wegen / oder nach Kriegß gebrauch
gebüret / mit auff sagung obberürter Er bainigung soul
euch betrifft / vns semptlich vnd sonderlich verwaren / ge⸗
gen euch vnd die ewern als obstet zu handlen / wie es die
notturfft /vnd der sachen gelegenheit erfordern würdt .

Bezeugen auch hiemit vor Gott vnnd der Welt das
wir an dem schaden / Blůt vergiessen / vnd andern 0rat
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rath so heraus entstehen möchte / vnschuldig / dann wir

deß Kriegs / wo jr euch an gleich vnd Recht settigen las
sen / vnnd die Teutsch Nation vnser geliebtes Vatter⸗
landt / nicht so jemmerlich verheret vnd verderbt hettet /
vnd sich küufftig nicht weitters zu besorgen stündt / vil lie⸗
ber vberig sein wolten . b

Fweiffeln auch nit der Almechtig Gott / werde denen
so allein zu beschutzung vnnd zu befridung / jetzt gemelts
gemeinen Patterlandts genaigt / mehr dann dem so
bloß vmb seines aignen nutz willen / zuuerherung vnnd
verwüstung vnd beschedigung desselben trachtet / genadt
vnd glück verleihen . 5

Das wolten wir euch sampt den eweren solchs wissen⸗
schafft zu haben / vnnd darnach zu richten nit verhalten .

u vrkhunt mit vnsern obgedachts Burggraffen Hein
richs vnnd vnser des Churfürsten zu Sachsen /Se⸗

creten besigelt / vnd geben inn vnserm obgemelts
Churfürsten Veldtleger bey Osterrode / den er⸗

sten Monats tag / Julij . Nach Christi
vnsers lieben Herrn geburt Fünff⸗

zehenhundert vnd im drt
vnd fünffzigisten jare .
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